
Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.       29.06.2023 

Amt/Sachgebiet: Bürgermeister 

Bearbeiter:     Frau Reinhold 

 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  

Nr. 0.1-747/2023 
 
 

 

 

Gremium Termin Behandlung TOP 

Stadtrat 03.07.2023 öffentlich  

 

 

 

Betreff: Beschluss zum Antrag der Fraktion Parteifreie Frankenberger auf 

Akteneinsicht 

 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt den Hauptausschuss mit der Akteneinsicht zu betrauen. 

 

 

Sachverhalt: 
 

Mit Antrag vom 22.06.2026 beantragte die Fraktion Parteifreie Frankenberger Akteneinsicht 

in alle Unterlagen, die zu den Vorlagen 1.0-163/2023/1; 0.1-746/2023 und 0.1-741/2023/1 

geführt haben. 

  

Nach § 28 Abs. 5 SächsGemO kann ein Zehntel der Gemeinderäte oder eine Fraktion in 

Angelegenheiten der Stadt Akteneinsicht beantragen. Die Akteneinsicht kann dem Stadtrat 

oder einem von ihm bestellten Ausschuss gewährt werden. In dem Ausschuss müssen die 

Antragsteller vertreten sein.  

 

 

 

 
 

   

Bürgermeister   

 

 

 

Anlage: Antrag der Fraktion Parteifreie Frankenberger auf Akteneinsicht vom 22.06.2023 
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